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Sozialgericht Dortmund 
Ruhrallee 1-3 
44139 Dortmund    
    Per Telefax vorab 0231/5415509 

 

 

KLAGE (und Antrag auf ein Eilverfahren)   

des xxxxxxx 

- Kläger -  

 

gegen 

Kaufmännische Krankenkasse – KKH, vertreten durch ihren Vorstand Ingo Kailuweit  Karl-Wiechert-

Allee 61, 30625 Hannover. Fax, 0511 2802-9999 

- Beklagte - 

 

wegen:  Kostenübernahme einer dringend notwendigen ärztlichen Behandlung (palliativärztliche 

Behandlung) 

 

Wert:  2000,00 Euro
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Ich  beantrage 

1.) 

die Beklagte wird verurteilt, die Kosten der ambulanten ärztlichen Behandlung zu übernehmen.  

2.) 

die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.  

3.) 

im Eilverfahren eine einstweilige Verfügung zu treffen, dass die Beklagte vorläufig eine 

Kostenzusage für die ambulante palliativärztliche Versorgung erteilt. 

 

Begründung: 

I) 

Ich leide an einer weit fortgeschrittenen Erkrankung ohne Heilungsaussichten im Endstadium 

(fortgeschrittene terminale Demenz, stärkste Schmerzen). Ich wünsche in meinem Seniorenheim 

versorgt zu werden und benötige hierzu eine umfassende palliativmedizinische Behandlung 

(leidenslindernde Behandlung), da ich unter den allerschwersten Beschwerden leide. 

Beweis/ Glaubhaftmachung: 

Anl. 1: Ärztliches Attest 

Die hausärztliche Versorgung ist zwar engagiert, aber für die Schwere meiner Symptome 

unzureichend. Daher habe ich mich an das Palliativnetz Bochum e.V. gewandt um von dort die 

notwendige palliativärztliche Behandlung zu erhalten. Die spezialisierte ärztliche Behandlung erhalte 

ich hier durch den Palliativmediziner Dr. Thöns. 

Ich habe mich schriftlich und mündlich an meine Krankenkasse (Beklagte) gewandt mit der Bitte, die 

Kosten dieser nicht als Sachleistung verfügbaren Behandlung zu übernehmen.  

Beweis/ Glaubhaftmachung: 

Anl 1: w.o. 

Eine Kostenzusage zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) habe ich  bis heute 

nicht erhalten. Auch wurde mir bis heute kein alternativer entsprechend qualifizierter Dienst 

benannt, den es nach Auskunft des Palliativnetz Bochum auch nicht gibt. 

II) 

Der Rechtsanspruch auf eine spezialisierte palliativmedizinische Behandlung (SAPV) ist gesetzlich 

fixiert (§ 37b SGB V), hier heißt es: 

(1) Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei 

einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige Versorgung benötigen, 

haben Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung.  
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Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen. Die spezialisierte 

ambulante Palliativversorgung umfasst ärztliche und pflegerische Leistungen einschließlich ihrer 

Koordination insbesondere zur Schmerztherapie und Symptomkontrolle und zielt darauf ab, die 

Betreuung der Versicherten nach Satz 1 in der vertrauten häuslichen Umgebung zu ermöglichen.  

Alles das ist bei mir unstrittig gegeben, wie aus dem o.a. Attest eindeutig hervorgeht. 

Das Palliativnetz Bochum, namentlich mein o.a. Palliativmediziner leistet diese spezialisierte 

leidenslindernde Behandlung und steht mir für Notfälle 24 Stunden zur Verfügung. Dass es sich hier 

um eine spezialisierte ambulante palliativmedizinische Behandlung handelt, ergibt sich unstrittig aus 

dem fachpalliativmedizinischen Gutachten von Frau Prof. Kotterba, welches der Krankenkasse 

vorliegt und im Internet zum Download zur Verfügung steht. 

Beweis/ Glaubhaftmachung: 

Gutachten Prof. Kotterba unter www.palliativnetz-bochumorg/aktuelles 

Mein o.a. Palliativmediziner hat mir berichtet, dass seine Bemühungen von einigen Krankenkassen 

eine Kostenzusage zu erhalten in der Vergangenheit stets daran scheiterten, dass sich die 

Krankenkassen nicht oder zu spät meldeten. Vorsorglich bitte ich bei einem Widerspruch der 

Krankenkasse zu beachten, dass dort in der Vergangenheit wiederholt weniger qualifizierte Ärzte 

benannt wurden und diese auch – rein tatsächlich – nicht bereit waren, eine solche Versorgung – mit 

24 Stunden Bereitschaft - zu übernehmen. Diesbezüglich verweise ich vorsorglich auf die Richtlinie 

nach § 132 d SGB V, der ein rechtsverbindlicher Charakter zukommt. Dort heißt es etwa zur 

ärztlichen Qualifikation: Zusatzbezeichnung Palliativmedizin und umfangreiche Erfahrung in 

palliativmedizinischer Tätigkeit (siehe unter www.dgpalliativmedizin.de/downloads). 

Es kann doch nicht sein, dass Menschen wie ich einen explizit formulierten Rechtsanspruch deshalb 

nicht durchsetzen können, weil Krankenkassen „das Problem durch den natürlichen Verlauf 

aussitzen“. Es kann doch nicht sein, dass Schwerstkranke hier das Glück haben müssen, an quasi 

ehrenamtlich arbeitende Ärzte zu gelangen, gleichsam als Bittsteller abgestempelt werden, obgleich 

seit über einem Jahr ein Rechtsanspruch besteht. Einem sterbenskranken Menschen eine verfügbare, 

notwendige, angemessene, leidenslindernde Behandlung vorzuenthalten ist würdelos und verstößt 

damit gegen das Grundgesetz (GG Art 1). 

III) 

Die Blockadehaltung meiner Krankenkasse ist unbillig. Ungeachtet des bestehenden sozialrechtlichen 

und grundgesetzlichen Rechtsanspruchs und der ethischen Verpflichtung, stehen die Kosten für die 

SAPV, die mit 200-500 € pro Woche anzusehen sind in keinem Verhältnis zu den mit mehreren 

Tausend Euro pro Woche zu beziffernden Kosten einer stationären Heilbehandlung, die die 

Krankenkasse tragen würde. 80% der Menschen möchten am Lebensende zuhause sein – ich auch. 

IV) 

Ich möchte abschließend noch auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts in der Entscheidung vom 

06.12.2005 zum Aktenzeichen 1 BvR 347/98 hinweisen und zitieren:  

Es ist mit den Grundrechten aus Artikel 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip und 

aus Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG nicht vereinbar, einen gesetzlich Krankenversicherten, für dessen 

lebensbedrohliche oder regelmäßig tödliche Erkrankung eine allgemein anerkannte medizinischem 

http://www.palliativnetz-bochumorg/aktuelles
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Standard entsprechende Behandlung nicht zur Verfügung steht, von der Leistung einer von ihm 

gewählten, ärztlich angewandten Behandlungsmethode auszuschließen, wenn eine nicht ganz 

entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den 

Krankheitsverlauf besteht.  

Das Bundesverfassungsgericht führt in dieser Entscheidung weiter aus:  

Konnte die Krankenkasse eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen oder hat sie eine 

Leistung zu Unrecht abgelehnt und sind dadurch Versicherten für die selbst beschaffte Leistung 

Kosten entstanden, sind diese von der Krankenkasse in der entstandenen Höhe zu erstatten, soweit 

die Leistung notwendig war. Mit der Durchbrechung des Sachleistungsgrundsatzes trägt § 13 Abs. 3 

SGB V dem Umstand Rechnung, dass die gesetzlichen Krankenkassen eine umfassende Versorgung 

Ihrer Mitglieder sicherstellen müssen. vgl. hierzu auch  BSG E 81,54, 56. 

Diese Rechtslage trifft nach Entscheidung des Landessozialgericht NRW (L 16 B 65/08) auch hier zu. 

In analoger Situation musste die beklagte Krankenkasse die Kosten tragen. Ich habe die 

Krankenkasse über diese eindeutige Rechtslage informiert, gleichwohl habe ich keine 

Kostenzusage bekommen. 

Auch das Bundesgesundheitsministerium hat sich am 20.11.08 in der Ärztezeitung eindeutig 

geäußert:  
α±ƻƴ ½Ŝƛǘ Ȋǳ ½Ŝƛǘ ǇŀŎƪǘ ŘŜƴ [ŜƛǘŜǊ ŘŜǊ !ōǘŜƛƭǳƴƎ YǊŀƴƪŜƴǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ƛƳ .ǳƴŘŜǎƎŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎƳƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳΣ CǊŀƴȊ YƴƛŜǇǎΣ Ƴƛǘ 

Blick auf die Kassen der kalte Zorn: "Eigentlich brauchen Gesetze im Gesundheitswesen eine Präambel: ,Dieses Gesetz gilt 

wirklich - Řŀǎ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ƴǳǊ Ŝƛƴ ±ƻǊǎŎƘƭŀƎΨϦΣ ǎŀƎǘ ŜǊ ŘŀƴƴΦ Χ 5ŀǎǎ tŀǘƛŜƴǘŜƴ ƛƘǊŜƴ {!t±-Rechtsanspruch auf einen würdevollen 

Tod sogar einklagen müssen, ist ein Skandal. Noch einmal: Gesetze ƎŜƭǘŜƴ ŀǳŎƘ ŦǸǊ YŀǎǎŜƴΗά 

 

Die Richtigkeit meiner Angaben versichere ich an Eides statt. 

Es ist hier höchste Eile geboten, ich liege im Sterben und benötige umgehend eine gerichtliche 

Entscheidung, da ansonsten meine Versorgung akut gefährdet ist. 

Ich bitte Sie sehr höflich um eine einstweilige Verfügung. 

Bochum, den 30.11.2008
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